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Esther Vermeulen

16. April 2021

Baulogistik-EVU. 

Anpassungen bei der 
Submission, Vergabe und 
Ausführung von Projekten.
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4. Weiteres Vorgehen

0. Einleitung.
Inhalt dieser Präsentation.
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• Seit dem 1. Januar 2018 müssen sämtliche
Rangierbewegungen mit Eisenbahnfahrzeugen und 
besonderen Fahrzeugen in gesperrten Gleisen in der 
Verantwortung eines Eisenbahnverkehrsunternehmens 
(EVU) oder einer Infrastruktrubetreiberin (ISB) erfolgen.

• Aufgrund dieser regulatorischen Änderungen haben sich 
mehrere Baulogistik-EVU gegründet und etabliert.

0 Einleitung.
Hintergrundinformation.
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Das EVU stellt als zuverlässiger Partner sicher, dass sämtliche 
Zugfahrten und Rangierbewegungen sicher und unter 
Einhaltung der regulatorischen Rahmenbedingungen erfolgen.

Das EVU hat genügend Kapazitäten in allen Sprachregionen 
in der Schweiz. Das Personal, das unter seiner Verantwortung 
fährt, ist zugelassen und kompetent. Die eingesetzten 
Eisenbahn- und besonderen Fahrzeuge sind regelkonform 
und sicher.

0. Einleitung. 
Zielbild externer Eisenbahnverkehrsunternehmen.
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• Der Einsatz externer EVU im Rahmen der Projekte von 
SBB Infrastruktur, Ausbau- und Erneuerungsprojekte
(I-AEP) hat sich grundsätzlich bewährt. 

• I-AEP wird auch zukünftig die Verantwortung für die 
sichere und regelkonforme Durchführung von Zugfahrten 
und Rangierbewegungen mitausschreiben.

• Bei der Sicherheit und Regelkonformität gibt es allerdings 
Verbesserungspotenzial!

0. Einleitung.
Hintergrundinformation.
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6

1. Eisenbahnverkehrsunternehmen.
Gesamtverantwortung.

Auszug aus B1 Besondere Bestimmungen Ziffer 362.200.
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1. Eisenbahnverkehrsunternehmen.
Vorgehen bei mehreren EVU.
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Grundsätzlich darf das Unternehmen auch SBB Infrastruktur, 
Verfügbarkeit und Unterhalt (I-VU) für ein (Teil-)Mandat beauftragen. 
In solchen Fällen muss die Beauftragung von und die Abrechnung 
an I-VU konsequent über das Unternehmen laufen.

Auszug aus B1 Besondere Bestimmungen Ziffer 362.200. 
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1. Eisenbahnverkehrsunternehmen.
Zugelassene EVU.
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Auszug aus B1 Besondere Bestimmungen Ziffer 362.200.

Sollte das Unternehmen oder sein 
Subunternehmen eine Zulassung als EVU 
beantragen wollen bzw. beantragt haben, 
dann muss es für die Submission die 
Bestätigung eines bereits zugelassenen EVU 
beilegen. Sobald die beantragte Zulassung 
eintrifft, kann es den Nachweis «Eisenbahn-
verkehrsunternehmen» erneut einreichen. 
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1. Eisenbahnverkehrsunternehmen.
Zugelassene EVU: Nachweis und Mindestanforderung.
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1. Eisenbahnverkehrsunternehmen.
Klarheit bei Unregelmässigkeiten.
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Auszug aus B1 Besondere Bestimmungen Ziffer 362.200.
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1. Eisenbahnverkehrsunternehmen.
Klarheit bei Ereignisanalysen und Sicherheitschecks.
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Auszug aus B1 Besondere Bestimmungen Ziffer 362.200.
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1. Eisenbahnverkehrsunternehmen.
Bestätigung der Verantwortung seitens EVU.
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Auszug aus B2 Ausschreibungsbestimmungen.

Eine Erklärung, dass eine Firma den Netzzugang eines 
EVU nutzen darf, gilt nicht mehr als Nachweis!
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1. Eisenbahnverkehrsunternehmen.
Dokumentenliste.
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Wann? Was?

Bei Einreichen der 

Offerte

• Vollständig ausgefüllter Nachweis «Eisenbahnverkehrsunternehmen», unterschrieben vom EVU, 

einschliesslich einer Selbstdeklaration, dass das EVU über die erforderlichen Zulassungen verfügt 

(jedes beauftragte EVU muss einen separaten Nachweis liefern).

Vor und während 

Bauausführung

• Allfällige Erneuerungen der Sicherheitsbescheinigung / des Single Safety Certificate unaufgefordert 

vorlegen.

• Bei Anpassungen (z.B. Kontaktpersonen) den Nachweis «Eisenbahnverkehrsunternehmen» 

unaufgefordert vorlegen.

16.04.2021 Baulogistik-EVU. 



2. Eisenbahnfahrzeuge und besondere Fahrzeuge.
Zulassung von Fahrzeugen.
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Auszug aus B1 Besondere Bestimmungen Ziffer 835.100. 

16.04.2021 Baulogistik-EVU. 



2. Eisenbahnfahrzeuge und besondere Fahrzeuge.
Zulassung von Fahrzeugen.
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Auszug aus B1 Besondere Bestimmungen Ziffer 835.100. 
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2. Eisenbahnfahrzeuge und besondere Fahrzeuge.
Zulassung von Fahrzeugen.
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Als qualifizierte Arbeiten gelten gemäss I-40036:

Auszug aus B1 Besondere Bestimmungen Ziffer 835.100. 
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2. Eisenbahnfahrzeuge und besondere Fahrzeuge.
Verantwortung des EVU.

17

Auszug aus B1 Besondere Bestimmungen Ziffer 362.200.

Auszug aus B1 Besondere Bestimmungen Ziffer 362.200.
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2. Eisenbahnfahrzeuge und besondere Fahrzeuge.
Nachweise.
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Auszug aus B1 Besondere Bestimmungen Ziffer 835.100. 
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2. Eisenbahnfahrzeuge und besondere Fahrzeuge.
Nachweise.
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F3a Liste: Eisenbahnfahrzeuge und besondere Fahrzeuge.

Entflechtung der bisherigen Liste 
«Schlüsselinventar» in eine Liste mit 
zulassungspflichtigem resp. eine Liste mit 
nichtzulassungspflichtigem Inventar.

F3b Liste: Schlüsselinventar / Schlüsselgeräte ohne 
BAV-Zulassungspflicht.

16.04.2021 Baulogistik-EVU. 



2. Eisenbahnfahrzeuge und besondere Fahrzeuge.
Fahrzeug-Strecken / Fahrzeug-Gleis Abgleich.
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Auszug aus B1 Besondere Bestimmungen Ziffer 835.100. 
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2. Eisenbahnfahrzeuge und besondere Fahrzeuge.
Einsatz von Zweikraft-Fahrzeugen in gesperrten Gleisen.
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Auszug aus B1 Besondere Bestimmungen Ziffer 835.100. 
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2. Eisenbahnfahrzeuge und besondere Fahrzeuge.
Dokumentenliste.
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Wann? Was?

Bei Einreichen der 

Offerte

• Vollständig ausgefüllter Nachweis «F3a Liste: Eisenbahnfahrzeuge und besondere Fahrzeuge», 

unterschrieben vom EVU.

Vor 

Vertragsabschluss

• Aktualisierter Nachweis «F3a Liste: Eisenbahnfahrzeuge und besondere Fahrzeuge», unterschrieben 

vom EVU.

• Kopien sämtlicher erforderlichen BAV-Betriebsbewilligungen beilegen.

• Kopien sämtlicher erforderlichen SBB Arbeitsgenehmigungen beilegen oder deren Nummer 

deklarieren.

Vor und während 

Bauausführung

• Bei Fahrzeugwechsel: siehe «Vor Vertragsabschluss».

16.04.2021 Baulogistik-EVU. 



3. Triebfahrzeugführende.
Anforderungen.
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Auszug aus B1 Besondere Bestimmungen Ziffer 835.200.
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3. Triebfahrzeugführende.
Verantwortung des EVU.
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Auszug aus B1 Besondere Bestimmungen Ziffer 362.200.

Auszug aus B1 Besondere Bestimmungen Ziffer 362.200.
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3. Triebfahrzeugführende.
Nachweise.
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Auszug aus B1 Besondere Bestimmungen Ziffer 835.200.

F4 Liste: Triebfahrzeugführende.
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3. Triebfahrzeugführende.
Nachweise.
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F4 Liste: Triebfahrzeugführende.
Neuer Nachweis, der vor 
Vertragsunterzeichnung vom 
Unternehmen zu liefern ist.

Die BAV-Ausweise und 
EVU-Bescheinigungen sind 
separat beizulegen.

Hier muss zwingend 

das offerierende EVU 

eingetragen sein.

Vorlage einer TFF-Bescheinigung.

16.04.2021 Baulogistik-EVU. 



3. Triebfahrzeugführende. 
Dokumentenliste.
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Wann? Was?

Bei Einreichen der 

Offerte

• Nichts.

Vor 

Vertragsabschluss

• Vollständig ausgefüllter Nachweis «F4 Liste: Triebfahrzeugführende».

• Sämtliche VTE-10-Nachweise, BAV-Führerausweise und EVU-Bescheinigungen.

Vor und während 

Bauausführung

• Bei Personalwechsel: siehe «Vor Vertragsabschluss».

16.04.2021 Baulogistik-EVU. 
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• Nach einer Übergangsperiode wird angestrebt, dass ab 
1. Januar 2022 sämtliche Submissionen unter 
Anwendung der neuen Vorlagen erfolgen. 

• I-AEP begrüsst es, wenn auch in den laufenden Projekten 
bereits sinngemäss gearbeitet wird und die relevanten 
Nachweise proaktiv nachgeliefert werden. 

4. Weiteres Vorgehen.
Umsetzung der neuen Vorlagen.

16.04.2021 Baulogistik-EVU. 
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Submission und Vergabe
Christophe Nobs
I-ESP-EI-BPR-SBN
christophe.nobs@sbb.ch

Fachlead Logistik I-AEP
Esther Vermeulen
I-AEP-PJM-RME-SI
esther.vermeulen@sbb.ch
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Danke, merci,
grazie.
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